
Auszug aus der Vereinssatzung des TSV Oberschneiding e.V.  
§ 4 

a)       Mitglied kann jeder werden, der schriftlich beim Vorstand um Aufnahme nachsucht. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht 
dem Betroffenen die Berufung an den Vereinsausschuß zu. Dieser entscheidet endgültig. 

b) Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, Ausschluß oder Tod. Der schriftlich dem 
Verein zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres möglich. 

c) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise 
gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich grober und wiederholter Verstöße 
gegen die Vereinssatzung schuldig macht oder seiner Beitragspflicht während eines 
Jahres trotz zweimaliger, schriftlicher Mahnung nicht nachkommt. 
 Über den Ausschluß entscheidet mit 2/3 Mehrheit der Vereinsausschuß. Dem Mitglied ist  
innerhalb von vier Wochen nach seiner Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der 
Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet alsdann mit 2/3 Mehrheit auf ihrer 
ordentlichen Versammlung, sofern vorher keine außerordentliche Mitgliederversammlung 
stattfindet. 
Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vereinsausschuß seinen Beschluß 
schon vor Rechtswirksamkeit für vorläufig vollziehbar  erklären. 

 Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf eines 
Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ, das letztlich über den Ausschluß 
entschieden hat. 

d)   Ein Mitglied kann aus den gleichen wie in c) genannten Gründen durch einen Verweis oder 
durch eine Geldbuße bis zum Betrag  50.00 EURO und/oder mit einer Sperre von längstens 
einem Jahr an der Teilnahme an sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder 
der Verbände, welchen der Verein angehört, gemaßregelt werden. 

  e)    Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Brief      
zuzustellen. 

§ 5 
Vereinsorgane sind: 

a)   der Vorstand  b)   der Vereinsausschuß  c)   die Mitgliederversammlung 
§ 6 

Der Vorstand besteht aus drei Personen. Der Vorstand bildet den Vorstand im Sinne von §26 
BGB. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Mitglied des Vorstands 
einzeln vertreten. 
Jedes Mitglied des Vorstandes wird jeweils auf die Dauer von zwei Jahren oder länger von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuß innerhalb von 21 
Tagen ein neues Vorstandsmitglied für die Restzeit zu wählen. Der Vorstand gibt sich eine 
Geschäftsordnung in welcher die einzelne Aufgabenverteilung festgelegt wird. . 
Er führt die einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung selbständig . Er darf im übrigen Geschäfte 
bis zum Betrage von 2.500,-- EURO im Einzelfall, ausgenommen Grundstücksgeschäfte jeglicher Art 
einschließlich der Aufnahme von Belastungen, ausführen. Im übrigen Bedarf der Vorstand der 
vorherigen Zustimmung des Vereinsausschusses oder, wenn dieser eine Entscheidung ablehnt, der 
vorherigen Zustimmung der Mitgliederversammlung. Eine Vorstandssitzung kann von jedem 
Vorstandsmitglied einberufen werden. Einer vorherigen Mitteilung des Beschlußgegenstandes bedarf 
es nicht. 

§ 7 
Der Vereinsausschuß besteht aus: den Vorstandsmitgliedern gem. §6 - dem Kassier- dem 
Schriftführer - dem Jugendabteilungsleiter - dem Spielführer der I. Mannschaft  


